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Freitag, 10. Februar 2017 Nr. 06 / 2017

  

Die Wasser- und Abwassergebührenabrechnungen für das Jahr 2016 wurden zugestellt. Bitte überprü-

fen Sie diese und melden etwaige Einwendungen beim Rechnungsamt, Zimmer Nr. 13, Telefon 6109-42. 

Der ausgewiesene Gesamtrechnungsbetrag wurde um die drei Vorauszahlungen gekürzt, der Restbe-

trag ist bis zwei Wochen nach Bekanntmachung zur Zahlung fällig. Eventuell vorhandene Guthaben 

werden auf Wunsch erstattet oder künftig mit den neuen Abschlagsbeträgen verrechnet. Außerdem 

können Sie der Abrechnung die neuen Abschlagsbeträge für 2017, die zum 31.03., 30.06. und 

30.09.2017 fällig werden, entnehmen. Künftige Abschlagszahlungen können auf Wunsch erhöht oder 

verringert werden. Um Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermeiden, bitten wir Sie, pünktlich 

zu zahlen. 

  

Sie können sich das Überwachen der Zahlungstermine (31.03., 30.06., 30.09. und Abrechnung) erleich-

tern, wenn Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen. Die Gemeinde wird bei Fälligkeit die zu 

zahlenden Beträge von Ihrem Bankkonto einziehen. So vermeiden Sie entstehende Mahnkosten und 

Säumniszuschläge und Sie helfen uns, den Verwaltungsaufwand zu verringern. Vordrucke für die Er-

mächtigung zum Einzug von Forderungen sind beim Rechnungsamt Zimmer Nr. 13 (Telefon 6109-42) 

erhältlich oder werden auf Wunsch zugestellt. Diese Vordrucke erhalten Sie auch über das Internet: 

www.schallstadt.de unter Rathaus – bürgermeisteramt – online-formulare – Einzugsermächtigung von 

Abgaben. 

  

Bürgermeisteramt Schallstadt 

- Eigenbetrieb Wasserversorgung - 

Wasser- und Abwassergebührenabrechnung 2016
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SCHULEN

Johann-Philipp-Glock-Schule 

Rektorat Grundschule  

Christiane von Zahn 9761-11

Außenstelle  Werkrealschule  

Oliver Both 9761-10

Sekretariat Silvia König 9761-12

Fax 9761-15

Kernzeitbetreuung 9761-20

Alemannenschule Mengen 

Rektorat Karin Modlich 2600

Fax 408504

Hausmeister Olaf Jost 408447

Halle Mengen 408503

Kernzeitbetreuung 4029483

KINDERTAGESSTÄTTEN

Kita Käppele  

Manuela Kaspari 615084

Kita Mengen  

Gudrun Holz-Cyriax 1677

Kita Gehrenweg 

Karin Merklin 7596

FEUERWEHR

Feuerwehr Schallstadt 615030

Feuerwehr Mengen 40166

FORSTVERWALTUNG

Jürgen Bucher 619735 

Fax 6197-36                         Mobil 0162 2550714 

E-Mail: jpbucher@gmx.net

SOZIALE DIENSTE

Seniorenpflegeheim  

Batzenbergblick  61398600

Sozialstation Mittlerer Breisgau e.V.  

 07633 9533-0

Beratungsstelle für ältere Menschen und 

deren Angehörige 07633 9533-20

Dorfhelferinnenstation Schallstadt-Ebringen-

Pfaffenweiler  4058069 

Nachbarschaftshilfe der Ev. Kirchengemeinde 

Wolfenweiler  Pfarramt  6519

Frauen- & Kinderschutzhaus Freiburg  

 0761  31072 (rund um die Uhr)

Hospizgruppe Südlicher Breisgau  

 0160 96842020

OFFENE MOBILE  

JUGENDARBEIT

Lena Oschowitzer 0176 41102783

KOMMUNALE  

INKLUSIONSVERMITTLERIN

Barbara von Greve-Dierfeld  0175 6061727

NOTRUFE

Feuerwehr, Rettungsdienst/  

Notfallrettung 112

Polizeinotruf 110

Polizeiposten Ehrenkirchen 07633 806180

Polizeirevier Freiburg Süd 0761 8824421

Branddirektion Freiburg 0761 2013315

Giftnotruf 0761 19240

Gas: Badenova AG &Co. KG 0800 2767767

Strom:  

Energiedienst Netze GmbH 07623 921818

Wasser (nach den Dienstzeiten) 0160 90166029

Unfallrettungsdienst 

und Krankentransport                       0761 19222

ÄRZTE 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  

einheitliche Nummer  116117

Notfallpraxis für Erwachsene 

Medizinische Uniklinik Freiburg,  

Hugstetter Straße 55  0761 8099800

Notfallpraxis für Kinder  

St. Josefskrankenhaus,  

Sautierstraße 1 0761 80998099

 ZAHNÄRZTE 

zahnärztlicher Notfalldienst                             

einheitliche Nummer  0180 322255541 

 TIERÄRZTE 

einheitliche Nummer                                         

Notdienstansage  07631 36536

APOTHEKENNOTDIENSTE

Samstag, 11. Februar 2017  

Linden-Apotheke Buggingen, Breitenweg 

10 A, 79426 Buggingen, 07631 3978 

Tuniberg-Apotheke Munzingen, 

St.-Erentrudis-Straße 22, 79112 Freiburg 

(Munzingen), 07664 3205 

  

Sonntag, 12. Februar 2017 

Kirchberg-Apotheke, Jengerstraße 13, 

79239 Ehrenkirchen, 07633-8794 

Flora-Apotheke Müllheim, 

Hauptstraße 123, 79379 Müllheim, 

Baden, 07631 36340 

VERWALTUNG

Internet:  www.schallstadt.de  E-Mail: rathaus@schallstadt.de

Zentrale  07664 6109-0

Sprechzeiten 

Montag, Mittwoch und Freitag   8:00 Uhr -12:00 Uhr 

Dienstag   7:30 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Donnerstag  8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Bürgermeister Jörg Czybulka 6109-31

Sekretariat/Mitteilungsblatt Michaela Boehm 6109-31

HAUPTAMT 

Leiter Thomas Regele 6109-36

Sekretariat Andrea Gugel 6109-35

Allgemeine Verwaltung Silvia König 6109-25

Personalamt Evelyn Albrich 6109-23 

Kindergartenbeiträge

Feuerschutz/Flüchtlinge/  Georg Scheffold 6109-22

Öffentlichkeitsarbeit/Gewerbe  

Melde-, Passamt/ 

Fundbüro/Soziales Domenico Petrella 6109-21

Standes- /Ordnungsamt/ Caroline Vögtle 6109-24 

Friedhof/Rente  Ulrike Willi 6109-38

Grundbucheinsichtstelle Caroline Vögtle/Thomas Regele 6109-24

VERWALTUNGSSTELLE MENGEN

 Ute Oettle 2669

Sprechzeiten 

Dienstag 7:30 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Mittwoch   9:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Donnerstag   8:00 Uhr -12:00 Uhr und 14:00 Uhr -18:00 Uhr

RECHNUNGSAMT

Leiter Heribert Weirich 6109-44

Steuern/Abgaben/Liegenschaften Klaus Braun 6109-43

Wassergebühren Lena Eschbacher 6109-42

Gemeindekasse Kilian Kaufmann 6109-40

BAUAMT 

Leiter Jürgen Wohlgemuth 6109-32 

Ortsbaumeister Andreas Kratzer 6109-33 

Verwaltung Andrea Schiwitz 6109-34 

Sekretariat Ursula Hermann 6109-29 

BAUHOF

Leiter Jürgen Brauer 0170 6313884

Wassermeister  Rainer Hanser/ Alexander Hohmuth 

während der Dienstzeiten  0170 6313881 

nach den Dienstzeiten  0160 90166029

IMPRESSUM

Herausgeber: Bürgermeisteramt 79227 Schallstadt, Kirchstraße 16 

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeister Jörg Czybulka

Druck und Verlag: Primo Verlag, Anton Stähle, Meßkircher Straße 45,  

78333 Stockach,  07771/9317-11, Fax 07771/9317-40, anzeigen@primo-stockach.de, 

www.primo-stockach.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Einberufung der Jagdgenossenschafts- 
versammlung Schallstadt   

Der Gemeinderat als Jagdvorstand hat in seiner Sitzung am 

24. Januar 2017 die Einberufung der Jagdgenossenschafts-

versammlung beschlossen und den Bürgermeister mit der 

Einberufung und Leitung beauftragt. 

  

Die Versammlung findet am 

  

Donnerstag, 16. Februar 2017 
um 17.00 Uhr in Schallstadt, 

im Sitzungssaal des Rathauses Schallstadt, 
Ortsteil Wolfenweiler, Kirchstraße 16 

  

statt. 

  

Tagesordnung:   
1. Begrüßung    

 

2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 

 

3.  Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdge-

nossen und der von diesen gehaltenen Flächen 

 

4.  Jagdverpachtung ab 1. April 2017; Beschlussfassung 

über die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbe-

zirks Jagdbogens 1 (Schallstadt), Jagdbogen 2 (Wolfen-

weiler) und Jagdbogen 3 (Mengen) gemäß § 15 Abs. 4 

Satz 4 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) 

 

5.  Übertragung der Verwaltung der Jagdgenossenschaft 

auf den Gemeindevorstand (Gemeinderat) 

 

6.  Beschlussfassung über die Satzung der Jagdgenossen-

schaft Schallstadt 

 

7. Verschiedenes 

  

Korrektur-Hinweis; In den Veröffentlichungen vom 27.1.2017 

und 3.2.2017 sind die Jagdbögen falsch beziffert. 

  

Der Sitzungssaal ist bereits ab 16.30 Uhr zum Zwecke der Ver-

sammlung geöffnet. 

  

Die Jagdgenossen werden hiermit zur Versammlung ein-
geladen. Eine persönliche Einladung ergeht nicht. Die 
Versammlung ist nichtöffentlich. Dieser Einladung ist 
der Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft Schall-
stadt, der in der Jagdgenossenschaftsversammlung zur 
Beschlussfassung ansteht, beigefügt.   
Stimmberechtigte Mitglieder der Jagdgenossenschaft im Sin-

ne des § 15 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG), 

sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundflächen 

auf der Gemarkung Schallstadt, die zu dem gemeinschaftli-

chen Jagdbezirk gehören, keinen Eigenjagdbezirk bilden und 

auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. 

  

Eigentümer von Grundflächen auf denen die Jagd ruht, dies 

sind insbesondere (z.B. Wohngebäude/-flächen, Hofräume, 

Hausgärten usw.) gehören der Jagdgenossenschaften nicht  

an. Eine Flurkarte, aus der die Zugehörigkeit von Grundflä-

chen zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk ersichtlich ist, kann 

im Rathaus Schallstadt, Zimmer 13, eingesehen werden. 

  

Für die Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung 

gilt folgendes: 

Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der 

Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, 

als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertrete-

nen Grundfläche. Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. 

Miteigentümer und Gesamthandeigentümer können ihr 

Stimmrecht als Jagdgenosse nur einheitlich ausüben; die 

nicht einheitlich abgegebene Stimme wird nicht gezählt. Sind 

also für Grundflächen mehrere Eigentümer im Grundbuch 

eingetragen, sind, sofern sie bei der Versammlung nicht alle 

anwesend sind, Vollmachten vorzulegen. Dies gilt auch bei 

Eheleuten. 

Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft kann sein Stimmrecht 

durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter 

ausüben. In der unterzeichneten Vollmacht müssen mindes-

tens Angaben enthalten sein über: Name, Vorname und An-

schrift des zu vertretenden Jagdgenossen mit Angabe der 

in seinem Eigentum befindlichen Grundstücke (Gemarkung, 

Flurstücksnummern) sowie Name und Anschrift des Vertre-

ters. Jeder anwesende Jagdgenosse kann höchstens drei ab-

wesende Jagdgenossen vertreten. 

Die Teilnehmer an der Versammlung haben Nachweise ihrer 

Stimmberechtigung mitzubringen (Personalausweis, Voll-

machten). Dies gilt auch für die Vertretung innerhalb von 

Grundstücksgemeinschaften (z.B. Erbengemeinschaften). Bei 

Unklarheiten ist darüber hinaus ein Nachweis über die Eigen-

tumsverhältnisse (z.B. unbeglaubigter Grundbuchauszug) 

mitzubringen. 

Da die Anwesenheit der Jagdgenossen zur Ausgabe er Stimm-

zettel am Eingang registriert werden muss, wird um rechtzei-

tiges Erscheinen gebeten. Die Grundstücksteilnehmer (Jagd-

genossen), die an der Versammlung teilnehmen werden, 

werden gebeten, sich vorab für die Versammlung bei Herrn 

Braun anzumelden, damit die Versammlung entsprechend 

vorbereitet werden kann. Bei ihm kann während der üblichen 

Öffnungszeiten auch die Stimmberechtigung anhand des 

Jagdkatasters geprüft werden. 

  

Für weitere Informationen zur Versammlung der Jagdgenos-

sen steht Ihnen Herr Braun, im Rathaus Schallstadt, Kirchstra-

ße 16, Zimmer 13, Tel. 07664/61 09 43, E-Mail: klaus.braun@

schallstadt.de zur Verfügung. 

  

Für den Gemeindevorstand 

Jörg Czybulka 

Bürgermeister 

  

Entwurf der Satzung der Jagdgenossenschaft 
Schallstadt    

Auf Grund von § 15 Abs. 4 Jagd- und Wildtiermanagement-

gesetz vom 25. November 2014 (GBl. S. 550) sowie § 1 der 

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-

braucherschutz zur Durchführung des Jagd- und Wildtier-

managementgesetzes (DVO JWMG) vom 2. April 2015 (GBl. 

S. 202) hat die Versammlung der Jagdgenossenschaft am 16. 

Februar 2017 folgende 

  Satzung 
  

beschlossen: 
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§ 1 Name und Sitz 

  

Die Jagdgenossenschaft führt den Namen „Jagdgenossen-

schaft Schallstadt“ und hat ihren Sitz in 79227 Schallstadt.   

  

§ 2 Hinweis zur Verwendung weiblicher und männlicher 
Formulierungen 

  

Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die 

zusätzliche Verwendung der weiblichen Form verzichtet. Die 

ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll des-

halb explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden. 

    

§ 3 Mitgliedschaft 

  

1. Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind 

alle Eigentümer der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gele-

genen Grundstücke. 

  

2. Die Mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft endet mit dem 

Verlust des Grundstückseigentums. 

  

3. Eigentümer von Grundstücksflächen, auf denen die Jagd 

ruht oder aus sonstigen Gründen nicht ausgeübt werden darf, 

gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.   

  

§ 4 Aufgaben 

  

Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das ihr zustehende 

Jagdausübungsrecht im Interesse der Jagdgenossen zu ver-

walten, zu nutzen, auf den Zielen des JWMG (§ 2) angepasste 

Abschusspläne und Zielvereinbarungen über den Abschuss 

von Rehwild im Jagdrevier hinzuwirken sowie für den Ersatz 

des den Jagdgenossen etwa entstehenden Wildschadens zu 

sorgen.   

  

§ 5 Organe 

  

Organe der Jagdgenossenschaft sind: 

  

1. die Versammlung der Jagdgenossen (§ 6), 

  

2. der Gemeinderat (§ 10) als Verwalter der Jagdgenossen-

schaft. 

  

§ 6 Versammlung der Jagdgenossen 

  

1. Die Versammlung der Jagdgenossen wird vom Gemein-

derat mindestens einmal in sechs Jahren einberufen. Sie ist 

einzuberufen, wenn dies mindestens ein Zehntel der Jagdge-

nossen, die mindestens ein Zehntel der bejagbaren Grundflä-

chen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks vertreten, verlangt. 

  

2. Die Versammlung der Jagdgenossen ist durch den Gemein-

derat einzuberufen, wenn Entscheidungen im Rahmen des § 

9 getroffen werden müssen. 

  

3. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossen ist 

vom Gemeinderat mindestens 2 Wochen zuvor ortsüblich be-

kannt zu geben. 

  

4. Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nichtöffentlich. 

§ 7 Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdgenossen 

  

1.   Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Jeder Jagd-

genosse hat eine Stimme. 

  

2.   Miteigentümer oder Gesamthandeigentümer können 

ihr Stimmrecht als Jagdgenosse nur einheitlich ausüben; 

die nicht einheitlich abgegebene Stimme wird nicht ge-

zählt. 

  

3.   Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, ausgenommen bei 

Wahlen, bedürfen sowohl der  Mehrheit der anwesenden 

und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit 

der bei  der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche. 

  

4.   Bei Wahlen bedarf ein Beschluss nur der Mehrheit der an-

wesenden und vertretenen  Mitglieder der Jagdgenos-

senschaft. 

  

5.   Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht durch einen 

mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter aus-

üben. 

  

6.   Jeder anwesende Jagdgenosse oder Bevollmächtigte 

nach Nr. 5 kann höchstens drei  abwesende Jagdgenos-

sen vertreten.   

  

§ 8 Sitzungsniederschrift 

  

1.   Über die Versammlung der Jagdgenossen ist eine Nie-

derschrift aufzunehmen, die den wesentlichen Gang 

der Verhandlung, den Wortlaut der gefassten Beschlüsse 

und das  jeweilige Abstimmungsergebnis, nach Stimmen 

und Grundflächen, bei Wahlen nur nach Stimmen, ent-

hält. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter, der 

vom Gemeinderat bestimmt wird und, falls ein Schrift-

führer bestellt ist, auch von diesem zu unterzeichnen. 

  

2.   Zuständig für die Bestellung eines Schriftführers ist 

ebenfalls der Gemeinderat. 

  

  

§ 9 Aufgaben der Versammlung der Jagdgenossen 

  

Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere über: 

  

a)   Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertragung 

auf den Gemeinderat oder Wahl eines Jagdvorstands), 

  

b)  Art der Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 

  

c)   Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftlichen 

Jagdbezirks, 

  

d)  die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung, 

  

e)   Zustimmung zur Eingliederung eines an den gemein-

schaftlichen Jagdbezirk angrenzenden Eigenjagdbezirks 

nach § 10 Abs. 4 JWMG, 

  

f )   die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks an 

neue Pächter i.S.v. § 15 Abs. 4  Satz 4 JWMG und § 2 Abs. 

3 DVO JWMG, 
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g)  den Zusammenschluss zu Hegegemeinschaften, 

  

h)  Änderungen der Satzung, 

  

i)  die Erhebung einer Umlage.   

  

§ 10 Gemeinderat 

  

1. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde nach § 15 

Abs. 7 JWMG für sechs Jahre auf den Gemeinderat übertra-

gen. Der Gemeinderat vertritt die Jagdgenossenschaft ge-

richtlich und außergerichtlich. 

  

2. Der Gemeinderat kann entsprechend den Vorschriften der 

Gemeindeordnung den Bürgermeister und Dritte mit der Er-

ledigung von Aufgaben aus seinem Zuständigkeitsbereich 

beauftragen.   

  

§ 11 Aufgaben des Gemeinderats 

  

1.   Der Gemeinderat hat die Interessen der Jagdgenossen-

schaft im Rahmen des § 4 wahrzunehmen. Er ist an die 

Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen gebun-

den, soweit sich diese im Rahmen der Gesetze halten. 

  

2.   Der Gemeinderat ist befugt, in eigener Zuständigkeit 

dringende Angelegenheiten zu erledigen und unauf-

schiebbare Geschäfte zu vollziehen. 

  

3.   Der Gemeinderat hat insbesondere folgende Aufgaben 

zu erfüllen:   

 a)   Einberufung und Leitung der Versammlung der 

Jagdgenossen, 

  

 b)   Durchführung der Beschlüsse der Versammlung der 

Jagdgenossen, 

  

 c)   Führung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-

sens, einschließlich der Bestellung  eines Kassen- und 

Rechnungsprüfers, 

  

 d)   Führung des Schriftwechsels und Beurkundung von 

Beschlüssen, 

  

 e)   Vornahme der öffentlichen Bekanntmachungen 

bzw. ortsüblichen Bekanntgaben, 

  

 f )   Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 

soweit die Verpachtung nicht an neue Pächter im 

Rahmen des § 9 Buchstabe f ) erfolgt, 

  

 g)   Abschluss einer Zielvereinbarung über den Abschuss 

von Rehwild im Pachtgebiet, 

  

 h)   Entscheidung über das Einvernehmen zum Ab-

schussplan, 

  

 i)   Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zu Anträ-

gen auf Befriedung von Grundflächen  aus ethischen 

Gründen, 

  

 j)  Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 

§ 12 Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster) 
  

1. Der Gemeinderat hat ein Verzeichnis aller Mitglieder der 

Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen), unter Angabe der je-

weiligen Grundflächenanteile am gemeinschaftlichen Jagd-

bezirk (Jagdkataster), zu erstellen. 

  

2. Das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der Einberufung ei-

ner neuen Jagdgenossenschaftsversammlung fortzuschreiben.   

  

§ 13 Verfahren bei der Jagdverpachtung 

  

Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch freihändige Ver-

gabe und Verlängerung laufender Pachtverträge verpachtet. 

    

§ 14 Abschussplanung 

  

Soweit die Festsetzung eines Abschussplans erforderlich ist, 

legt der Gemeinderat von den Jagdausübungsberechtigten für 

das kommende Jagdjahr (§ 18) oder für die kommenden zwei 

oder drei Jagdjahre aufgestellten Abschussplan auf die Dauer 

von einer Woche zur kostenlosen Einsichtnahme für Mitglieder 

der Jagdgenossenschaft aus. Er wird beim Bürgermeisteramt 

Schallstadt ausgelegt und kann dort während der Sprechzei-

ten eingesehen werden. Ort und Dauer der Auslegung werden 

mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gegeben. 

Die Jagdgenossen können gegen den Abschussplan innerhalb 

der Auslegungsfrist Einwendungen erheben. Der Gemeinderat 

wird die Einwendungen, einschließlich eventueller Änderungs-

vorschläge, im Abschussplan vermerken.   

  

§ 15 Anteil an Nutzungen und Lasten 

  

Die Höhe der Beteiligung der Jagdgenossen an den Nutzun-

gen und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft richtet sich 

nach dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren Grundstücke 

zur gesamten Jagdnutzfläche des gemeinschaftlichen Jagd-

bezirks.   

  

§ 16 Verwendung des Reinertrags 
  

1. Die Versammlung der Jagdgenossen hat beschlossen, dass 

der Reinertrag aus der Jagdnutzung der Gemeinde Schall-

stadt zweckgebunden für die Unterhaltung und den Ausbau 

der Feld- und Waldwege zur Verfügung gestellt wird. 
  

2. Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft, das diesem Be-

schluss nicht zugestimmt hat, kann die Auszahlung seines 

Anteils am Reinertrag verlangen. Der Anspruch erlischt, wenn 

er bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntmachung der 

Beschlussfassung nicht schriftlich oder mündlich zu Protokoll 

beim Gemeinderat geltend gemacht wird. 
  

3. Für die Bearbeitung eines form- und fristgerecht gestellten 

Antrags nach Nr.2 wird eine Gebühr in Höhe von 25,00 Euro pro 

Auszahlungsantrag erhoben und mit dem Anteil am Reinertrag 

verrechnet. Für die Erhebung der Gebühr gelten die Vorschrif-

ten der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Schall-

stadt entsprechend. Die Zurückweisung nicht form- und frist-

gerecht gestellter Auszahlungsanträge erfolgt gebührenfrei. 
  

4. Entfällt auf einen Jagdgenossen ein geringerer Reinertrag 

als 25,00 Euro, so wird die Auszahlung erst fällig, wenn der Be-

trag durch Zuwachs mindestens 25,00 Euro erreicht hat; un-

berührt hiervon bleiben die Fälle, in denen der Jagdgenosse 

aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet. 
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§ 17 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie Kas-
sen- und Rechnungsprüfung 
  

1. Ein besonderer Haushaltsplan für die Jagdgenossenschaft 

wird nicht aufgestellt. 
  

2. Die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossenschaft 

sind, voneinander getrennt (Bruttoprinzip), unter Angabe 

von Tag (Datum) und Grund der Zahlung sowie des Zahlungs-

pflichtigen bzw. Empfangsberechtigten in einem Kassenbuch 

aufzuführen. Für jedes Wirtschaftsjahr (§ 18) ist ein neues Kas-

senbuch anzulegen. Die Kassenbücher sind jeweils zum Ende 

des Wirtschaftsjahres mit der Ausweisung des Reinertrags 

abzuschließen. Die abgeschlossenen Kassenbücher sind an-

schließend dem vom Gemeinderat bestellten Kassen- und 

Rechnungsprüfer vorzulegen. Der Prüfer hat in angemessenen 

Zeitabständen, in der Regel jedoch spätestens nach 4 Jahren, 

in einer Kassenbestandsaufnahme zu ermitteln, ob der Kasse-

nistbestand mit dem Kassensollbestand übereinstimmt, der 

Zahlungsverkehr, die Kassengeschäfte und die Buchführung 

ordnungsgemäß erledigt werden, insbesondere die Einnah-

men und Ausgaben rechtzeitig und vollständig eingezogen 

oder geleistet werden und dem Grunde und der Höhe nach 

den Rechtsvorschriften und Verträgen entsprechen und der 

Versammlung der Jagdgenossen -in deren nächster, turnus-

mäßiger Sitzung- über das Prüfungsergebnis zu berichten. 

  

§ 18 Umlage 

  

1. Reichen die Mittel der Jagdgenossenschaft, einschließlich 

etwaiger Rücklagen, zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 

nicht aus, so kann die Versammlung der Jagdgenossen die 

Erhebung einer Umlage beschließen. 

  

2. Die Beiträge zur Umlage der Jagdgenossen werden binnen ei-

nes Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses der Jagdgenos-

sen gemäß Nr.1 zur Zahlung an die Jagdgenossenschaft fällig. 

  

3. Umlagebeiträge, die nicht fristgemäß bezahlt werden, kön-

nen wie Gemeindeabgaben beigetrieben werden.   

  

§ 19 Wirtschaftsjahr 
  

Das Wirtschaftsjahr (Jagdjahr) läuft vom 1. April bis 31. März.       

  

§ 20 Bekanntmachungen 

  

1. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossenschaft 

(§ 6) und die Auslegung des Abschussplans (§ 14) werden im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Schallstadt bekannt gegeben. 

  

2. Im Übrigen werden die öffentlichen Bekanntmachungen 

der Jagdgenossenschaft im Mitteilungsblatt der Gemeinde 

Schallstadt veröffentlicht.   

  

§ 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

1.  Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 

Kraft. 

2.  Gleichzeitig tritt die Satzung für die Jagdgenossenschaft 

Schallstadt vom 13.12.2007 außer Kraft.  

  

Schallstadt, den ........ 

Für den Gemeinderat 

gez. Jörg Czybulka, Bürgermeister 

Öffentliche Sitzung des Technischen  
Ausschusses  am Dienstag, 14. Februar 2017   

Am Dienstag, 14. Februar 2017 findet um 17:45 Uhr im Aleman-

nensaal der Halle Mengen, Schulstraße 19, 79227 Schallstadt 

eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses statt. 

  

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:  
1. Bauanträge und Bauvoranfrage 

 a.)  Bauantrag zum Neubau eines Mehr-Generationen-

Hauses auf dem Grundstück Flst. Nr. 3443, Hinterm 

Ziel, Gemarkung Schallstadt  

 b.)  Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit 2 

Wohneinheiten und Doppelgarage auf dem Grund-

stück Flst. Nr. 4243, Im Bopser, Gemarkung Schall-

stadt

   - Antrag auf Befreiungen von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes  

 c.)  Bauantrag auf Errichtung eines mobilen Hühnerstal-

les auf den Grundstücken mit den Flst. Nrn. 4247, 

4249, 4251, 4252, 4253, 4254, Gewann „Am unrech-

ten Weg“, Gemarkung Mengen  

 d.)  Bauvoranfrage zum Neubau von 2 Mehrfamilienhäu-

sern mit jeweils 8 Wohneinheiten auf den Grundstü-

cken Flst. Nr. 4275 und 4285, Wiesenstraße, Gemar-

kung Schallstadt

   - Antrag auf Befreiungen von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes 

 e.)  Bauantrag zum Neubau eines Zweifamilienhauses 

mit Carport auf dem Grundstück Flst. Nr. 79/1, Voge-

senstraße, Gemarkung Schallstadt  

2. Anfragen aus dem Technischen Ausschuss  

3. Mitteilungen der Verwaltung 

  

Die Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich zu dieser Sit-

zung eingeladen.  

  

Jörg Czybulka  

Bürgermeister 

  

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 
Dienstag, 14. Februar 2017

Am Dienstag, 14. Februar 2017 findet um 18:30 Uhr im Ale-

mannensaal der Halle Mengen, Schulstraße 19, 79227 Schall-

stadt, eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1.   Frageviertelstunde

2.    Zustimmung zur Wahl des Feuerwehrkommandanten    

der Freiwilligen FeuerwehrSchallstadt

3.   Bebauungsplan „Beim oberen Bäumle- Neufassung“ Ver-

längerung der Veränderungssperre

4.     Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung   

von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

5.   Annahme von Spenden

6.   Anfragen aus dem Gemeinderat

7.    Mitteilungen der Verwaltung

Die Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich zu dieser Sit-

zung eingeladen. 

Jörg Czybulka

Bürgermeister
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MITTEILUNGEN
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KIWI

Im Rahmen des Projekts „KiWi- Kinder willkommen bei uns im 

Landkreis Breisgau  Hochschwarzwald“ begrüßen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des Landratsamts Breisgau-Hoch-

schwarzwald seit dem 01. Juli 2009 die neugeborenen Land-

kreisbewohnerinnen und Landkreisbewohner persönlich und 

überreichen den jungen Eltern ein Willkommensgeschenk. 

  

Dieses enthält neben Informationen in Fragen zur Erziehung 

und Entwicklung eines Kindes auch nützliche Artikel, die El-

tern und Kind Freude bereiten, wie z.B. ein Bilderbuch, Arti-

kel zur Kindersicherheit oder ein Fieberthermometer. Gerne 

unterstützen  die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  Fach-

bereichs Soziale Dienste Eltern bei Fragestellungen, die Ihre 

neue Lebenssituation betreffen. 

  

Eltern nach dem 01. Juli 2009 geborener Kinder, die noch kein 

Willkommensgeschenk 

vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erhalten haben, 

können sich zur Vereinbarung eines Termins an Frau Schart-

ner, Tel: 0761 / 2187-2269 wenden. 

Gemeindeverwaltung Schallstadt: 
www.schallstadt.de 
  

Auch online gut informiert 
  

Alle Neuigkeiten sowie weitere interessante Informationen 

finden Sie auch auf www.schallstadt.de. 

  

Neben den aktuellen Veranstaltungen werden Sie hier u.a. 

über laufende Projekte sowie die Angebote der Gemein-

de Schallstadt informiert. Erfahren Sie alles Wissenswerte 

über das Vereinsleben, Angebote für Kinder, Jugendliche 

oder Senioren sowie über die örtlichen Gewerbebetrie-

be. Auf der Homepage finden Sie natürlich auch alle An-

sprechpartner der Gemeindeverwaltung mit den angebo-

tenen Dienstleistungen und die Formulare für Ihr Anliegen, 

ebenso können Sie hier auf alle Ausgaben des Mitteilungs-

blatts seit 1/2014 zugreifen. 

  

Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot! 

Redaktionsschluss 

nächstes Mitteilungsblatt Nr. 7/2017: 

  

Dienstag,  14. Februar 2017, bis 12:00 Uhr 

im Rathaus in Wolfenweiler   

Erscheinungstermin: 

Freitag, 17. Februar 2017 

  

Später eingehende Textbeiträge haben keinen Anspruch 

auf Veröffentlichung. 

  

Vorankündigung: 
 Geänderter Redaktionsschluss wegen 

 Schmotzige Dunschtig. 

In KW 8 wird der Redaktionsschluss vorverlegt auf 

 Montag, 20. Februar 2017. 

  

  

Beiträge 

Die eingehenden Textbeiträge werden in digitaler Form 

angenommen. 

Die E-Mail Adresse lautet: rathaus@schallstadt.de. 

  

Anzeigenaufträge 

Für eine kostenpflichtige Anzeige können Sie zu den üb-

lichen Öffnungszeiten im Rathaus einen Anzeigenauftrag 

abgeben oder eine E-Mail mit Ihren Bankdaten sowie An-

schrift an rathaus@schallstadt.de oder direkt an den Pri-

moverlag unter anzeigenannahme@primo-stockach.de 

senden. 

Bürgersprechstunde 

Die nächste Bürgersprechstunde des Bürgermeisters für 

alle Bürger Schallstadts findet am Donnerstag, 16. Febru-
ar 2017 in der Zeit von 15:00 Uhr  bis 16:00 Uhr im Rat-

haus Schallstadt, Kirchstraße 16 statt. 

Bürgermeister Jörg Czybulka freut sich auf Bürgerinnen 

und Bürger aller Ortsteile. 
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NATURLEHRPFAD

Was machen wir 2017?-  
Das Jahr der Streuobstwiese 

Am 25. Januar 2017 fand unser jährliches Mitgliedertreffen 

statt, auch Herr Bürgermeister Czybula nahm an dem Treffen 

teil.

v.l.: Bgm. J. Czybulka, L. Siegwolf, H. Hunger, R. Schanz, H. Hog, 

J. Brauer, W.Wissmann 

Es fehlen: D. Ramstein, C. v. Fürstenberg, A. Benjes 

  

Rückblickend auf 2016 war das vergangene Jahr recht erfolg-

reich. Höhepunkt war die Herausgabe der Fibel, die bei allen 

sehr gut angekommen ist. Falls Sie die Fibel noch nicht be-

sitzen, empfehlen wir Ihnen den Erwerb bei den bekannten 

Verkaufsstellen.

 

Schwerpunkt für 2017 wird das Thema „Streuobstwiese“ sein. 

Im Rahmen des Projektes „Biotopverbund“ werden im Herbst 

dieses Jahres entlang des Brunnengrabens in Richtung Nor-

singen 30 Hochstamm-Obstbäume (alte Sorten) und 30 

heimische Sträucher als Ergänzung zur bestehenden Streu-

obstwiese neu gepflanzt. Darüber werden wir im Detail noch 

berichten.

 

Am 10. Mai 2017 um 10 Uhr findet wieder unser „Brunnen-

grabenfestle“ zusammen mit der Alemannenschule und dem 

Ökomobil und einem weiteren Highlight statt, zu dem wir Sie 

schon heute alle recht herzlich einladen.

 

Sehr gefreut haben uns die Worte des Bürgermeisters zu un-

serem Projekt: Hier hat sich eine beispielhafte Kooperation aus 
dem ehrenamtlichen Engagement naturliebender Bürger, der 
Verwaltung von Schallstadt und dem Bauhof sowie den Schü-
lern der Alemannenschule Mengen entwickelt. Sie ist Garant für 
einen nachhaltigen Erhalt dieses einzigartigen Vorzeigeprojekts. 
Respekt gebührt auch der notwendigen Rücksichtnahme der 

hiesigen Landwirtschaft in direkter Nachbarschaft.

 

Im Namen des Arbeitskreises sage ich allen ein ganz herzli-

ches Dankeschön. 

Leonhard Siegwolf 

   

Kommunale Geschwindigkeitsmessungen 
durch den Landkreis   

Am 19. Januar 2017 wurden an folgenden Messpunkten Ge-

schwindigkeitsmessungen (Laser-Lichtschranke) vom Land-

kreis durchgeführt:   

Messpunkt: Basler Straße 

Einsatzzeit: von 12:45 Uhr bis 18:40 Uhr 

Zul. Höchstgeschw.: 30 km/h 

Gemessene Fahrz.: 3500 

Beanstandungen: 169 

Höchstgeschw.: 58 km/h   
  

Am 23. Januar 2017 wurden an folgenden Messpunkten Ge-

schwindigkeitsmessungen (Radar) vom Landkreis durchgeführt:   

Messpunkt: Steingasse 

Einsatzzeit: von 13:32 Uhr bis 15:00 Uhr 

Zul. Höchstgeschw.: 30 km/h 

Gemessene Fahrz.: 20 

Beanstandungen: 1 

Höchstgeschw.: 41 km/h   
  

Messpunkt: Scheuerleweg 

Einsatzzeit: von 15:22 Uhr bis 18:00 Uhr 

Zul. Höchstgeschw.: 30 km/h 

Gemessene Fahrz.: 200 

Beanstandungen: 16 

Höchstgeschw.: 50 km/h   
  

Messpunkt: Ortsteil Mengen, Hauptstraße 

Einsatzzeit: von 18:29 Uhr bis 19:30 Uhr 

Zul. Höchstgeschw.: 30 km/h 

Gemessene Fahrz.: 130 

Beanstandungen: 5 

Höchstgeschw.: 52 km/h 
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MÜLLTERMINE
Samstag, 11. Februar 2017 Papier Vereinssammlung 
Montag, 13. Februar 2017 Gelber Sack 
Donnerstag, 16. Februar 2017 Papiertonne     
Alle Termine fi nden Sie auch in Ihrem Abfallkalender 

Grünschnitt-Sammelstelle 
Öff nungszeiten: 
März bis November jeden Samstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dezember bis Februar jeden Samstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr    
  
Abfallberatung beim Landratsamt Telefon: 01802 254648 
Sachbearbeiter beim Landratsamt, Frau Silberer   
Telefon: 0761 2187-8828 
REMONDIS GmbH & Co. KG, Bad Krozingen 
Telefon: 0761 5150995 
(Restmüll, Biotonne, Papiertonne, Gelber Sack)   
Telefon: 0800 1223255 (gebührenfrei) 
  
Kompostpate Ingo Schmitt, Belchenstraße 17 
79189 Bad Krozingen, Telefon: 0151 57116480 
  
Nähere Informationen zu Abfallfragen erhalten Sie auch auf 
der Homepage www.abfallwirtschaft-breisgau.de und per E-

Mail unter alb@breisgau-hochschwarzwald.de   

 

STANDESAMT

   

Geburtstage

Unsere Glückwünsche gelten:   
Frau Elisabeth Hansen zum 70. Geburtstag 

am 12. Februar 2017   

Auch allen Jubilaren, die nicht genannt werden möchten, sei-

tens der Gemeinde die herzlichsten Glückwünsche.    

 

SOZIALE EINRICHTUNGEN

SOS WERDENDE MÜTTER E.V.

„SOS werdende Mütter e. V.“ hilft Allen, die durch eine Schwan-

gerschaft bzw. mit Kindern in eine schwierige Lage gekom-

men sind.   

Die Kleiderstube Ehrenkirchen-Norsingen, Bundesstraße 11 

(Altes Schulhaus, Eingang seitlich) bietet alles, was die wer-

dende Mutter sowie Kinder bis 10 Jahre brauchen – auch 

Spielsachen und Bücher. 

Rufen Sie uns an – Tel. 01 60 – 5 52 02 93 – außer in den Schul-

ferien! 

�� Frauen treff en sich 

�� tauschen sich aus 

�� bilden sich fort 

mittwochs von 15:00-17.00 Uhr in der 

Scheune des Familienzentrums Käppele 

Am Käppele 2, Schallstadt 

  

Jeden Mittwoch bieten Frauen ihre Talente und ihr Wissen 

an.

Zusätzlich gibt es immer: 

�� Nähen 

�� Persönliche Beratung 

�� Informationen zu Familie, 

�� Gesundheit, 

�� Arbeit und Beruf 

Alle Bürgerinnen Schallstadts sind herzlich dazu 
eingeladen. 

Weitere Informationen: 
Leiterinnen der Frauenteestube: 

Frau Lina Bayrouti und Frau Sarghuna Nashir Steck 

Programm am 15.02.2017
Das höchste Ziel der meisten Menschen ist, glücklich zu sein.  
Noch schöner ist es jedoch, gemeinsam glücklich zu sein.  
  

Wir gratulieren 

Gisela Erika Beutenmüller und Karl Friedrich Beutenmüller 

recht herzlich zu ihrer 

Eisernen Hochzeit am 16. Februar 2017 

und wünschen dazu alles Gute. 



MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE   · FREITAG, 10. FEBRUAR 2017

10

SOZIALSTATION MITTLERER BREISGAU E.V.

„Herzlich Willkommen“ 

Die Sozialstation Mittlerer Breisgau gGmbH braucht drin-
gend Unterstützung! 
Wir suchen motivierte Mitarbeiter/Innen für unseren  Begleit-
dienst. Eigenverantwortliches Arbeiten, Spaß an der Arbeit in 

einem tollen Team und Freude am Umgang mit älteren Men-

schen setzen wir voraus. Deputat: geringfügige Beschäfti-

gung. Voraussetzung: Führerschein 

Eine Qualifikation ist nicht erforderlich. Erfahrungen mit kran-

ken, hilfsbedürftigen und älteren Menschen jedoch wün-

schenswert. 

Wir bieten:

�� Flexible Arbeitszeiten

�� Eigenständiges Arbeiten in einem selbstorganisiertem 

Team

�� Abwechslungsreiche Tätigkeiten

�� Fort-und Weiterbildung Angebote

�� Firmenfitness

�� Tarifliche Vergütung nach AVR

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen Sie uns an oder 

senden Sie uns eine E-Mail. 

07633/9533-0 

info@sozialstation-mittlerer-breisgau.de     

 

LANDWIRTSCHAFT

Landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst 
Südbaden e.V. 

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, Landvolkshoch-

schule 

Sabine Riesterer, Tel. 07602 910126 

E-Mail: betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de 
  

Betreuung Außenstelle Mengen: Gerhard Fichter, 

Tel. 40 35 420   

Bei Ausfall einer Arbeitskraft im landwirtschaftlichen Betrieb 

durch Krankheit, Unfall, Tod oder auch Kur, Mutterschutz u. ä. 

   

 

Thema:  
Schächte in landwirtschaftlich genutzten Flächen 

Die Abwasserkanäle des AZV Staufener Bucht verlaufen teil-

weise über landwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Durch 

das Bewirtschaften der Flächen kann es immer wieder zu Be-

schädigungen an den vorhandenen Kontrollschächten kom-

men. Ein Schaden liegt bereits vor, wenn der Schachtrahmen 

wenige Zentimeter verschoben ist. In der Folge kann der AZV 

die Sicherheit der Schachtumgebung nicht mehr gewährleis-

ten oder Boden in den Kanal einbrechen und zu schwerwie-

genden Verstopfungen führen. Die Beschädigung muss daher 

umgehend beim AZV Staufener Bucht angezeigt werden. In 

Absprache mit dem Technischen Büro können die Schäden in 

Eigenleistungen behoben werden, andernfalls wird auf Kos-

ten des Verursachers eine Fachfirma für die Reparaturarbeiten 

durch den AZV Staufener Bucht beauftragt. 

Für Fragen und Auskünfte oder für Schadensmeldungen mel-

den Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer 

07633/92339-12 oder per Mail an info@azv-staufener-bucht.de . 

Lebensmittelkennzeichnung – kein Buch mit 
sieben Siegeln    

Bäuerinnenkreis Breisgau-Hochschwarzwald trifft sich   

Die Lebensmittelkennzeichnung hat sich in den letzten Jah-

ren stets verändert. Auch Direktvermarkter sind bei ihren 

hofeigenen Produkten bei der Lebensmittelkennzeichnung 

in der Pflicht. Anne-Katrin Peters, für das Sachgebiet Haus-

wirtschaft und Ernährung im Fachbereich Landwirtschaft des 

Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald zuständig, gibt im 

nächsten Bäuerinnenkreis Tipps und Informationen anhand 

von praktischen Beispielen. 

  

Der Bäuerinnenkreis Breisgau-Hochschwarzwald trifft sich am 

Mittwoch, den 22. Februar von 14:00 bis 17:00 Uhr im Hofcafe 

Walter, Wippertskirch 2, in 79112 Freiburg. Eine Anmeldung 

zu dem Treffen ist bis 17. Februar telefonisch unter der Num-

mer 0761 2187-5922 oder per E-Mail an hannelore.green@

lkbh.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.   

 

AUS DEN KITAS
 

   

SCHULE
 

ALEMANNENSCHULE

Aus der Alemannenschule 

Theater und Schlittentag: Schule einmal anders! 
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Die Kinder der Alemannenschule hatten nach den Weih-

nachtsferien gleich 2 besondere Schultage: Am 23. Januar 

2017 war Moise Schmidt mit seinem Theater „Maskara“ in der 

Schule und zeigte das Stück „Die Prinzessin auf dem Baum“. 

Die Kinder waren begeistert, vor allem davon, dass eine Per-

son alleine durch verschiedene Masken, Erzählen, Gesang, 

Instrumente und ein sehr schön illustriertes, aufwendiges 

Bühnenbild es schaffte alle in eine andere Welt zu versetzen. 

Am 02. Februar war dann endlich der lang ersehnte Schlit-

tentag da! Es ging mit dem Doppeldeckerbus zum Notschrei, 

schon alleine dies war ein besonderes Event. Dann wurde ge-

rodelt und mit Tempo den Berg hinuntergesaust, im Schnee 

gepielt, eine Schneeballschlacht gemacht, jeder hatte seinen 

Spaß! Da war auch ganz schnell vergessen, dass anfangs der 

Schlittenlift kaputt war und erst repariert werden musste und 

man erstmal den Berg hochlaufen musste. 

Wir bedanken uns hiermit ganz herzlich beim Förderkreis, der 

beide Aktionen finanziell unterstützt hat und ohne den beide 

Veranstaltungen in diesem Rahmen nicht möglich gewesen 

wären. 

  

Karin Modlich 

Rektorin Alemmanenschule Mengen 

JUGENDMUSIKSCHULE

Musikschulfest in Merzhausen 

Samstag, 11. Februar 2017, Hexentalschule  

�� 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Instrumentenvorstellung
�� Ab 17.00 Uhr Schülerkonzert im Kleinen Saal, Forum 

Merzhausen
 

Wissen Sie, wie man ein Saxophon spielt oder wie eine Oboe 
klingt? Dieses und noch viel mehr können Sie am Samstag, 
den 11. Februar, von 14.00 bis 17.00 Uhr beim Tag der Of-
fenen Tür der Jugendmusikschule in den Räumlichkeiten der 

Hexentalschule Merzhausen herausfinden. 

  

Der Tag der Offenen Tür bietet Ihnen nicht nur die Möglich-

keit, Instrumente auszuprobieren und die jeweiligen Leh-

rer kennenzulernen. Selbstverständlich wird auch die Musik 

nicht zu kurz kommen! 

  

Es spielen verschiedene Ensembles der Musikschule – von 

Barock bis Pop ist alles im Programm. Währenddessen ist mit 

Kaffee und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt. 

  

Mit diesem Musikschulfest wendet sich die Jugendmusik-
schule Südlicher Breisgau vor allem an Kinder und deren 

Eltern, die noch auf der Suche nach einem geeigneten Inst-

rument sind. Aber auch junge Menschen, die schon musika-

lische Erfahrung haben, sind herzlich eingeladen, sich aus 

unserem reichen Angebot der musikalischen Möglichkeiten 

neue Anregungen zu holen. 

  

Wir möchten Sie auch im Namen des Musikvereins Merz-
hausen herzlich einladen, mit dem die Jugendmusikschule 

Südlicher Breisgau kooperiert, und der parallel zu unserem 

Tag der offenen Tür seinen Infotag veranstaltet. Der Musikver-

ein bietet allen Jugendlichen aus Merzhausen, die Blasinst-

rumente spielen oder spielen möchten, die Möglichkeit, von 

Anfang an gemeinsam mit anderen zu musizieren. Alle Lehrer 

sowie der Dirigent der Jugendkapelle des Musikvereins wer-

den von unserer Musikschule gestellt. 

  

Ab 17.00 Uhr  haben Sie im Forum, Kleiner Saal bei einem 

Schülerkonzert  zudem die Gelegenheit, sich von den Früch-

ten der Arbeit der Musikschullehrer zu überzeugen.  

 

 

VOLKSHOCHSCHULE

307705 Gnocchi mit verschiedenen Soßen  

ab Dienstag, 14.02.2017, 1x, 18.30–21.45 Uhr, Johann-Phil-

ipp-Glock-Schule, € 18,00 

 

Das neue Programmheft Sommer 2017 wurde am 08.02.17 
mit dem Rebland-Kurier verteilt 

Anmeldung und weitere Kurse unter: 

VHS Südlicher Breisgau Tel. 07633-926512, Email: 

sutter@vhs-bad-krozingen.de oder www.vhs-bad-krozingen.de 

Christa Sutter, Schönbergstraße 127 a 

79285 Ebringen 
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Erfolgreiche Jobmesse am Batzenberg 

Großer Andrang herrschte an der 1. Jobmesse am Batzenberg 

in der Kirchberghalle. Jobsuchende und Schüler(innen) unter-

schiedlicher Schularten informierten sich über verschiedene 

Job- und Karrieremöglichkeiten an zahlreichen Messestän-

den. Veranstaltet wurde die Jobmesse von der Wirtschaftverei-

nigung Ehrenkirchen, dem Gewerbeverein Schallstadt-Ebrin-

gen-Pfaffenweiler, dem Gewerbeverein Bollschweil-Sölden 

und der Jengerschule. Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen 

der Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere der Pla-

nungsgruppe und den vielen Ausstellern und Betrieben.   

gez. Gerd Günther, Rektor Jengerschule 

 

  

KIRCHEN

EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE MENGEN
Hartheim · Bremgarten · Feldkirch 
79227 Schallstadt-Mengen, Hauptstraße 42, 
Telefon 07664/2476, Fax 07664/2521, 
mengen@kbz.ekiba.de, www.ekimeha.de

Gottesdienste:   

Sonntag, 12. Februar 2017 

10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim 
  

Sonntag, 19. Februar 2017 

10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen 
  

Sonntag, 26. Februar 2017 

10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim 

  

Konfiramtionsjubiläum 

Am 15. Oktober 2017 gibt es wieder einen Festgottesdienst 

anlässlich des Konfirmationsjubiläums. Wenn Sie in den Jah-

ren 1966/67 // 1956/57 // 1951/52 // 1946/47// 1941/42 kon-

firmiert wurden dürfen Sie sich gerne diesen Termin schon 

vormerken. Eine Einladung geht rechtzeitig an alle raus.   

  

Highlights im Lutherjahr 2017 

Aufführung eines Luther-Musicals  
Samstag, 11. März 2017 19 Uhr Halle Mengen 

Sonntag, 19. März 2017  15 Uhr Seltenbachhalle Feldkirch 

  

Busfahrt zum Evangelischen Kirchentag: 
25.- 28.Mai 2017 Evangelischer Kirchentag; Fahrt nach Wit-

tenberg und Umgebung mit Besuch des Abschlussgottes-

dienstes. Den Anmeldeflyer und nähere Informationen erhal-

ten Sie gerne im Pfarramt 
  

Bücher-Tauschzimmer 

Immer freitags im Pfarrhaus in Mengen  von 15 – 18 Uhr 
  

Pfarramtssekretariat 

mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
  

Es grüßt Sie herzlichst Ihr Pfarrer Jobst Bösenecker 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
WOLFENWEILER-SCHALLSTADT
Kirchstraße 10, 79227 OT Wolfenweiler, 
Telefon: 6519
E-Mail: wolfenweiler@kbz.ekiba.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 

Das Pfarrbüro ist dienstags - donnerstags von 9.00 -12.00 Uhr 

und freitags von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Telefon 07664-

6519. 

  

Gottesdienste: 
Sonntag, 12.02.17 Septuagesimae 

10.00 Uhr  Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe „500 

Jahre Reformation“. 

Sola scriptura – allein die Bibel. Taufe. Es singt die Kantorei. 

Mit Kindergottesdienst. 

11.15 Uhr  Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe „500 

Jahre Reformation“ in der Öhlinsweier Kapelle in Pfaffenwei-

ler. sola scriptura – allein die Bibel 

Sonntag, 19.02.17 Sexagesimae 

10.00 Uhr   Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe „500 

Jahre Reformation“ 

solus Christus – allein Christus; Pfrn. S. Steidel 

11.15 Uhr  ökum Gottesdienst für Kleine und Große 

  

KIRCHE MIT KINDERN 

Kirche mit Kindern 

 Kindergottesdienst während des Gottesdienstes am 12.02. 
im Evang. Gemeindehaus. Beginn um 10.00 Uhr in der Kirche. 

Vor der Predigt gehen die Kinder mit dem Mitarbeiter-Team 

ins evangelische Gemeindehaus. Wir singen, malen, beten, 

basteln, hören Geschichten aus der Bibel und feiern Gottes-

dienst 

Den nächsten ökum. Gottesdienst für Kleine und Große fei-

ern wir am 19.2.17 um 11.15 Uhr unter dem Thema: „Kirche 

im Ort“. In diesem Gottesdienst singt der ökumenische Kin-

der- und Jugendchor. Wir verabschieden Chorleiterin Katrin 

Zaruba und begrüßen ihre Nachfolgerin Frau Sophie Harr. 

  

Predigtreihe zu den Kernpunkten der reformatorischen 
Theologie  
Die weiteren Themen und Termine der Predigtreihe „500 Jah-

re Reformation“ in den finden sie auf unserer Homepage un-

ter »www.wolfenweiler.ekbh.de«. Auch telefonisch erteilen 

wir ihnen gerne darüber Auskunft. 

  

Kinder- und Jugendchor 

„Die Popcörner“ (Kinder ab 5 Jahren bis einschl.2.Klasse) 

montags von 17.30 – 18.30 Uhr 

„Die Peperonis“ (Kinder ab der 3.Klasse) montags von 18.30 
– 19.30 Uhr 

jeweils im Gemeindezentrum St. Blasius in Schallstadt. 

Infos und Leitung: Katrin Zaruba 

Keine Probe am 13.02.17! 
  

Die Krabbelgruppe am Dienstag 

trifft sich immer von 10.00-11.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus. 

Infos und Leitung: Michaela Butz (Tel. 01734891617) 
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Bibelstunden der AB-Gemeinschaft  
immer dienstags um 17.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus. 

  

Probe der Kantorei  
immer dienstags von 20.00 bis 21.30 Uhr  im Evang. Ge-

meindehaus. 

Leitung: Ina Stoertzenbach 

  

Lust auf Bruckner ? --Lust auf Singen ? 

Für Anton Bruckners Messe C-Dur (Windhaager Messe) mit 

Chor, Hörnern und Streichern freut sich die Kantorei Wolfen-

weiler über sängerische Unterstützung in allen Stimmgrup-

pen. Geplant ist ein konzertanter Abendgottesdienst am 7. 

Mai 2017 um 18 Uhr in der Ev. Kirche Wolfenweiler.

�� Kennenlernprobe am Dienstag, 14. Februar 2017 um 
20.00 Uhr im Gemeindehaus Wolfenweiler,

�� generell wöchentliche Proben Dienstagabends 20-

21.30h,

�� Probensamstag 25. März 2017

�� Hauptprobe Freitag 5. Mai

�� Generalprobe Samstag 6. Mai

 

Anmeldung + Infos unter ina.stoertzenbach@gmail.com 

Wir freuen uns auf Sie! 

  

Treff am Abend 

ist am Mittwoch, 15.02. um 20.00 Uhr bei Fam. Grimm, Ob 

der Hohlen 44. 

  

Nachmittag der älteren Generation 

ist am Donnerstag, 16.02. um 15.00 Uhr im Evang. Gemein-

dehaus. 

  

Bastelkreis der Frauen 

immer donnerstags ab 19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus. 

Infos und Leitung: Brigitte Schild, Tel. 6235. 

  

Probe Rejoice Chor 

donnerstags um 20.15Uhr im Evang. Gemeindehaus. 

Infos und Leitung: Angela Werner 

  

Nachtgebet am Donnerstag um 10vor10  
im Evang. Gemeindehaus im kleinen Saal. 

  

Konfirmanden-Tag 

ist am Samstag, 18. 02.17 von 9.30 -15.30 Uhr  im Evang. Ge-

meindehaus. 
  

vergnügt. erlöst. befreit. 
Gesprächsreihe zu den vier Grundgedanken der Reforma-
tion 

Neben Einführungen und Impulsen besteht jeweils die Gele-

genheit, in Gesprächsgruppen über das Thema des Abends 

zu diskutieren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

Die Leitung haben Pfarrerin Christine Heimburger, Kirchen-

gemeinderätin Lindi Thomas und Kirchengemeinderat Hans-

Dieter Hanser. 

Die Themen: 
Mittwoch, 8. März: Du bist angenommen - bedingungslos. 

Allein die Gnade 

Mittwoch, 15. März: Gott interessiert sich für dich. Allein 

Christus. 

Mittwoch, 22. März: Ich glaub an dich. Dein Gott. Allein der 

Glaube 

Mittwoch, 29. März: Darauf kannst du dich verlassen. Allein 

die Schrift. 

Jeweils von 20.00h-21.30h im evangelischen Gemeindehaus 

Kirchstr. 14. 

Sie sind herzlich eingeladen! 

Wir bitten um Anmeldung bis zum Mittwoch, 1. März per Mail 

oder telefonisch. 

  

Freundliche Grüße, 

Christine Heimburger, Pfarrerin   

 

PFARRGEMEINDE ST. BLASIUS 
Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere Möhlin
Zuständiges Pfarrbüro: Schönbergstr. 73,
79285 Ebringen, Tel: 07664 7036   Fax: 8440
E-Mail: ulrike.schneckenburger@kath-bom.de
www.kath-bom.de, Pfarrbrief-Mail-abo:
www.kath-bom.de/pfarrbriefabo

Gottesdienste    

Samstag, 11.02. 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Ebringen 

18:30 Uhr 2oder3 Gottesdienst – der etwas andere Gottes-

dienst in Schallstadt 

  

Sonntag, 12.02. 
 9:00 Uhr Hl. Messe in Pfaffenweiler 

  

Samstag, 18.02. 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Ebringen 

  

Sonntag, 19.02. 
10:30 Uhr Hl. Messe in Schallstadt 

  

kfd Ebringen 

Fasnacht der Frauen, Donnerstag, 16.02. ab 19:30 Uhr, Don 

Bosco Heim, Ebringen   

  

Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiens-
ten und allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der 
Homepage oder im Pfarrbrief.   
 

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
FREIBURG-TUNIBERG
Pfarramt St. Stephan: St.-Erentrudis-Str. 35, 
79112 Freiburg, Telefon 07664/402980,  
Seelsorgeeinheit.tuniberg@t-online.de

Samstag, 11.02. 
17.00 Glocken läuten den 6. Sonntag im Jahreskreis ein 

18.30 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa) 

Wir beten für Hansjörg Siebler und verstorbene Angehörige 
  

Sonntag, 12.02. 
09.00 Eucharistiefeier (St. Stephan, Mu) gestaltet für Familien 

10.30 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf) 

10.30 Kindergottesdienst (St. Peter und Paul, Wa) 

18.30 Auszeit mit Jesus (St. Stephan, Mu) 
  

Montag, 13.02. 
19.00 ökumenische Bibelwoche im ev. Gemeindehaus in Ti-

engen 

...überraschend glücklich (Pfr. Jobst Boesenecker) 

19.00 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf) 
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Dienstag, 14.02. – Heiliger Cyrill und heiliger Metholdius - 

18.00 Rosenkranzgebet (St. Stephan, Mu) 

18.30 Eucharistiefeier(St. Stephan, Mu) 

19.00 ökumenische Bibelwoche im ev. Gemeindehaus in 

Tiengen 

...im Zweifel gehalten (Pfarrerin Stefanie Steidel) 

19.00 offene Kapelle 

ökumenisches Abendgebet (St. Bartholomae Kapelle in 

St.Nikolaus 

  

Mittwoch, 15.02. 
19.00 ökumenische Bibelwoche im ev. Gemeindehaus in 

Tiengen 

...Hoffnung, die trägt (Pfarrer Andreas Mair) 

  

Donnerstag, 16.02. 
18.00 Rosenkranzgebet (St. Peter und Paul, Wa) 

18.30 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa) 

19.00 ökumenische Bibelwoche im ev. Gemeindehaus in Ti-

engen 

...großzügig beschenkt (Pfarrer Markus Binder) 

  

Freitag, 17.02. 
19.00 Abschlussgottesdienst der ökumenischen Bibelwoche 

in der evang. Kirche in Tiengen 

  

Samstag, 18.02. 
17.00 Glocken läuten den 7. Sonntag im Jahreskreis ein 

18.30 Eucharistiefeier (St. Stephan, Mu) 

Musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor St. Stephan 

Wir beten für Maria Schmid; für Bernhard Baumann und ver-

storbene Angehörige; für Angela Schlensok und für Leonard 

und verstorbene Angehörige 

  

Sonntag, 19.02. 
09.00 Eucharistiefeier (St. Peter und Paul, Wa) 

10.30 Eucharistiefeier (St. Nikolaus, Opf) 

11.30 Taufe (St. Nikolaus, Opf) 

des Kindes Lia Lorena Perez Feliz (Pfarrer Andreas Mair) 

18.30 Auszeit mit Jesus (St. Stephan, Mu) 

  

Ökumenische Bibelwoche im Ev. GemeindehausTiengen: 
„Bist du es?“ So fragt Petrus als er Jesus nicht gleich erkennt. 

„Bist du es?“ So fragen auch wir, wenn wir uns vom 13. bis 

17. Februar wieder zur ökumenischen Bibelwoche treffen. 

Gemeinsam werden an den Abenden von Montag bis Don-

nerstag Texte aus dem Matthäusevangelium gelesen, ausge-

legt und miteinander besprochen. Am Freitag feiern wir zum 

Abschluss der Bibelwoche einen gemeinsamen Gottesdienst. 

Eine Teilnahme ist über die ganze Woche oder an einzelnen 

Tagen möglich. 

  

Altenwerk Munzingen 

Seniorennachmittag 

Am Mittwoch, den 15. Februar findet ab 14.30 Uhr ein Seni-

orennachmittag im Pfarrzentrum St. Stephan, Kaplaneigasse, 

Munzingen statt. Nach Kaffee und Kuchen zeigt Walter Sche-

rer Bilder der Ausflüge des vergangenen Jahres. Anschließend 

haben wir noch genügend Zeit für Gespräche und Gesell-

schaftsspiele. 

Alle Senioren sind herzlich dazu eingeladen. 

NEUAPOSTOLISCHE 
KIRCHE 
Schallstadt-Wolfenweiler, 
Gehrenweg 9

Übliche Gottesdienstzeiten: 
sonntags, 9:30 Uhr Gottedienst 

und mittwochs, 20:00 Uhr Gottesdienst 

  

Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen! 

Weitere Auskünfte sind dem Schaukasten vor der Kirche 
zu entnehmen. 

 

 

Gemeinschaftsgottesdienst 

Sonntag, 17:00 Uhr 

Jungschar: 2. bis 5. Klasse 

Donnerstag, 17:00 bis 18:30 Uhr 

Jugendbund: ab 16 Jahre 

Freitag, 20:00 Uhr 

Weitere Infos: 
R. Luginsland: 07664 67 70 

M.Müller: 0160 97601405 

www.ec-wolfenweiler.de  

 

 

Wir laden ein zur Bibelstunde im Evangelischen Gemeinde-

haus.   

dienstags: 17:00 Uhr   

Kontaktadresse: Johanna Meier, 07664 7518  

 

 

VEREINE

Generalversammlung des Bürgerforums vom 
1. Februar 2017   

Bei der Generalversammlung vergangenen Mittwoch gab es 

sowohl einen Rückblick auf die zahlreichen Aktionen des letz-

ten Jahres als auch einen Ausblick auf kommende Projekte. 

Der 1. Vorsitzende Kai Hoffmann bedankte sich bei seinem 

Vorstandsteam für die geleistete Arbeit. Nach den Berich-

ten der Schriftführerin, der Kassiererin und der Kassenprüfer 

wurde der gesamten Vorstandsmannschaft das Vertrauen 

der Mitgliederversammlung ausgesprochen, alle wurden 

einstimmig entlastet. Auch Neuwahlen standen auf der Ta-

gesordnung: Satzungsgemäß standen der 2. Vorsitzende und 

EVANGELISCHE LANDESKIRCHLICHE 
GEMEINSCHAFT DES LGV U. JUGEND-
BUND EC WOLFENWEILER
Erlendweg 3, 
Jugendarbeit: Tel. 95189
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die Kassiererin zur Wahl. Die bisherigen Amtsinhaber Georg 

van Lier und Angelika Böhler wurden einstimmig wiederge-

wählt. Als Kassenprüfer wurden Gabi Lai und Karin Grassner 

gewählt. Die Beisitzer aus den Arbeitsgruppen wurden von 

der Versammlung einstimmig bestätigt. Nach einem Ideen-

austausch wurde die Generalversammlung beendet. 

Das Protokoll zur Generalversammlung wird in Kürze auf unse-

rer Homepage www.buergerforum-mengen.de veröffentlicht. 

  

Unsere nächsten Termine:   
Sonntag, 12. Februar 2017, 18.00 Uhr: 
Erzähltheaterabend im Alemannensaal Mengen (Schulst-

raße, bei der Halle).   
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DEUTSCHES ROTES KREUZ

Helfer gesucht 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der DRK Ortsverein Schallstadt benötigt ihre Unterstützung. 

zu unserem Blutspende Termin am 16.03. in der Johann - Phi-

lipp - Glock - Halle, suchen wir Helfer für Aufbau ab 13.00 Uhr 

während des Blutspende-Termins und zum Abbau.   

Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich.   

Wir würden uns sehr über Ihre Mithilfe freuen. 
  

Kontakt: Katja Spittler 07664 / 590010 

Jürgen Seger 07664 / 611770 

oder schreiben sie uns an  drk-schallstadt@web.de   

Ihr Ortsverein Schallstadt 

FC JUNGE WÖLFE

FCW- Jugendabteilung   
Die C- Jugendspieler mit ihren Trainern Andreas Heid, Heiko 

Wohlfahrt und „Benny“ Zähringer bedanken sich recht herz-

lich beim Förderverein des FCW für die erhaltene Sachspende.  

 

 

GEMEINSCHAFT DER MENGENER VEREINE

Vorankündigung: 
Die Närrischen Weiber von Mengen laden am Freitag, den 

24. Februar ab 19:33 Uhr zur  7. Mengener Weiberfasnet in 

den ev. Gemeindesaal in Mengen ein. Freut euch mit uns un-

ter dem Motto „Bunte Zirkuswelt“ auf ein vielfältiges Pro-

gramm. Männereinlass wie immer ab 23:00 Uhr ! 

Über einen Beitrag wie in den vergangenen Jahren zum Fin-

gerfootbuffet, würden wir uns freuen! 

Euer Orga-Team der Närrischen Weiber: 

Ute, Diana,Conny,Sabine und Andrea   

 

KULTURVEREIN SCHALLSTADT E. V.

Schallstädter KünstlerInnen stellen sich vor: 
Susanne Kägi und Andrzej Bijak im Käppele 

Der Kulturverein Schallstadt bietet Künstlerinnen und Künst-

ler aus Schallstadt eine Bühne und freut sich, daß die Tänzerin 

und Sängerin Susanne Kägi mit ihrem Duo-Partner Andrzej 

Bijak am Freitag, den 17. Februar 2017 in der Käppele-

Scheune ihr musikalisches Programm darbieten werden. 

Das Duo lässt die unvergesslichen Melodien vom alten Broad-

way und der Swingzeit wieder aufleben, gewürzt mit Stepp-

tanzeinlagen ist dies eine Genuß für Augen und Ohren! 

Das Konzert beginnt um 20h, Einlass und kleiner Imbiss 

ab 19h, 

Eintritt: 10/8 €. Sitzplätze können unter ticket-kvs@t-online.de 

reserviert werden. 

Weitere Informationen unter www.kulturverein-schallstadt.de.    

Der FC Köln wird am Sonntag von 9:30-11:00 auf dem Ge-

lände des Fußballclubs Wolfenweiler-Schallstadt e. V das 

Aufwärmen vor dem Bundesliga Spiel gegen Freiburg ma-

chen!

Es wäre schön wenn ein paar Zaungäste da sind. 

PRIMO-SERVICE

Anzeigenannahme
Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
anzeigen@primo-stockach.de



MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE   · FREITAG, 10. FEBRUAR 2017

16

LANDFRAUEN 

Schallstadt-Wolfenweiler-Leutersberg

Liebe Landfrauen des Landfrauenvereins Schallstadt-Wol-
fenweiler-Leutersberg e. V.  zum Bezirks-Landfrauentag am 

11. Februar 2017 in Ehrenkirchen bilden wir Fahrgemein-

schaften. 

Treffpunkt: 13 h Feuerwehr Schallstadt 

Bitte bringt ein eigenes Kaffeegedeck mit. 

Es grüssen die Vorstandfrauen 

  

Am 6. Februar trafen sich Spielbegeisterte zum Spieleabend 

der Landfrauen des Landfrauenvereins Schallstadt-Wol-
fenweiler-Leutersberg in der Käppele Scheune.

Es war wieder einmal sehr kurzweilig und hat allen sehr viel 

Spaß gemacht. 

Danke an die Organisatorinnen

 

MGV EINTRACHT SCHALLSTADT-WOLFENWEILER

Generalversammlung   

Freitag 10.02.2017 

Beginn 20.00Uhr 

Hotel Gasthaus zum Ochsen Wolfenweiler 

  

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung

2. Gedenken der im Jahre 2016 verstorbenen Mitglieder

3. Bekanntgabe Protokoll letzten Jahreshauptversammlung

4. Bericht des 1. Vorstandes

5. Bericht des 2. Schriftführers

6. Bericht des Rechners

7. Bericht der Kassenprüfer

8. Entlastung des Rechners und der Vorstandschaft

9. Bericht des Dirigenten

10. Sängerehrungen

11. Anträge und Verschiedenes 

  

P.S.: Wir möchten sie an dieser Stelle noch auf unsere beiden 

Jahreskonzerte unter dem Motto „Retrokarussell“ aufmerk-

sam machen. Die Konzerte finden am 11.03.2017 in Wolfen-

weiler sowie am 18.03.2017 in Ebringen statt. 

Seien sie gespannt.......!  

 

 

MUSIKVEREIN MENGEN

Einladung zur Generalversammlung 

Zur Generalversammlung des Musikvereins Mengen e.V. am 

Freitag, 17. Februar 2017 um 19.30 Uhr, im Alemannensaal, la-

den wir alle aktiven und passiven Mitglieder, Ehrenmitglieder 

sowie Freunde und Förderer des Vereins recht herzlich ein. 

  

Tagesordnung 

TOP 1: Begrüßung 

TOP 2: Totenehrung 

TOP 3: Bericht der Protokollbuchführerin 

TOP 4: Bericht des 1. Vorsitzenden 

TOP 5: Ansprache des 2. Vorsitzenden 

TOP 6: Ansprache des Dirigenten 

TOP 7: Bericht der Jugendvertreterin 

TOP 8: Bericht der Rechnerin 

TOP 9: Bericht der Kassenprüfer 

TOP 10: Entlastung für den Gesamtvorstand 

TOP 11: Neuwahlen für den 2. Vorsitzenden, Rechnerin, Ju-

gendleiter, 2 Beisitzer 

TOP 12: Anträge / Verschiedenes 

TOP 13: Grußworte der Gäste 

  

Anträge für die Tagesordnung müssen nach der Vereinssat-

zung spätestens 8 Tage vor der Versammlung beim 1. Vorsit-

zenden Thomas Bockstahler, Dietenbachstraße 2, 79114 Frei-

burg, schriftlich eingereicht werden. 

  

Ihr Musikverein Mengen  
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SPORTCLUB MENGEN E.V.

Papiersammlung am Samstag, den 11. Februar 2017 

Am kommenden Samstag, den 11. Februar 2017, sammeln 

wir wieder Altpapier in Mengen. 

Bitte legen sie Ihr Papier bis gegen 9 Uhr an den Straßenrand, 

sollte es zeitlich nicht gelingen, dann können Sie uns das Pa-

pier zum Parkplatz am Spielplatz an der Mengener Halle brin-

gen. Danke für Ihre Mithilfe! 

Die Jugendabteilung des Sport-Club Mengen 

  

Termine:  
Montag, den 13. Februar 2017 

Aktive  19:30 Uhr Vorbereitungsspiel SV Weilertal – SC Men-

gen in Müllheim (Kunstrasen) 

Dienstag, den 14. Februar 2017 

Boule 18:30 Uhr Übungsabend Boule 

Mittwoch, den 15. Februar 2017 

AH 19:00 Uhr Training 

Aktive  19:30 Uhr Vorbereitungsspiel Spvgg. 09 Buggingen/

Seefelden – SC Mengen in Buggingen (Kunstrasen) 

Donnerstag, den 16. Februar 2017 

Boule 18:30 Uhr Übungsabend Boule 

Freitag, den 17. Februar 2017 

Aktive 19:00 Uhr Training 

  

Ergebnisse: 
Großartiger 2. Platz beim E-Jugendturnier in Müllheim 

Unsere E2 Jugend erreichte am vergangenen Sonntag beim 

gut besetzten Hallenturnier in Müllheim nach tollem Kampf 

einen großartigen 2.Platz hinter dem ungeschlagenen Sieger 

vom FC Zell.

  

Homepage:  im Netz unter http://www.sc-mengen.de 

  

Öffnungszeiten des Clubheims: 
Ab Dienstag wieder normal geöffnet (Montag ist Ruhetag). 

Am Wochenende spielt die Bundesliga, wir übertragen die 

Spiele. 

Dienstag und Mittwoch ist Champions League 

TURNVEREIN WOLFENWEILER-SCHALLSTADT

Tischtennis-Ergebnisse per 03.02.2017   

Herren   

TV Schallstadt I – TTV Auggen  IV 9:1 

Wieder ein Kantersieg!   
Und dieses Mal sogar gegen den bisher stärksten Mitbewer-

ber um die Meisterschaft. Zumal sich die verbleibenden Kon-

kurrenten auch noch gegenseitig Punkte abnehmen, ist der 

Direktaufstieg gesichert. 

  

Die Punkte für Schallstadt: 

Doppel: Strub/Beiser, Lupberger/Kabis u. Kaltenbach/Meier 

T. je 1x 

Einzel:  Strub 2x, Beiser, Lupberger, Meier T u. Kaltenbach je 

1x   

  

TTC Eschbach II - TV Schallstadt II   8:8 

Einen Punkt im Kampf um die Meisterschaft verloren!   
Und das wohl, weil die Nr.1 Michael Kaltenbach in der 1. 

Mannschaft aushalf. Zwar konnte der Nachrücker Jonathan 

Pohl im unteren Paarkreuz beide Einzel und das Doppel ge-

winnen, aber es musste halt aufgerückt werden. Immerhin 

war letztens das 8:8 noch glücklich, denn wir lagen schon 8:5 

zurück. 

  

Die Zähler für Schallstadt: 

Doppel: Arnold/Meier A ./ u. Lupberger/ Pohl 1x 

Einzel:  Lupberger u. Pohl je 2x, Meier A. und Arnold je 1x 

 

  

Jugend   

TTC Bahlingen - TV Schallstadt 2:8  

Unsere Jugend hatte mit diesem Gegner aus dem unteren Mit-

telfeld der Tabelle erwartungsgemäß wenig Schwierigkeiten. 

  

Die Punkte Für Schallstadt: 

Doppel: Pohl J./ Meier 1x 

Einzel: Pohl J., Brüstle u. Pohl L. je 2x, Meier 1x 

  

  

TTC Eschbach - TV Schallstadt    6:8 

Schöner Auswärts- Erfolg!   
Denn die Gastgeber stand bis dahin punktgleich mit unserer 

Mannschaft auf dem 2. Tabellenplatz. 

  

Die Punkte für Schallstadt: 

Doppel: Pohl J./Meier, Brüstle/Pohl L. 

Einzel:  Pohl J. 3x, Brüstle 2x, M 

   

  

Bodyfit  

Wir trainieren auf fetzige Musik zur Verbesserung der Aus-

dauer und Koordination. Wir bieten ein abwechslungsreiches 

Ganzkörpertraining, insbesondere die Kräftigung der soge-

nannten „Problemzonen“ und der Stützmuskulatur.  

Dehnung und Entspannung runden die Bodyfitstunde ab. 
  

Wann und wo: 
donnerstags ab dem 16.02.2017 

15 x 75 Minuten 
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von 19.30 bis 20.45 Uhr 

im Spiegelsaal 

des TV Wolfenweiler-Schallstadt, Mooswaldstraße 15 

  

Kursgebühr: 
EUR  40,00 für Mitglieder 

EUR  90,00 für Nichtmitglieder 

  

  

AROHA  Physiodynamics  und  Pilates   

Wir vereinen in diesem Kurs AROHA - als leicht nachvollzieh-

bares, ausdauerbetontes Herz-Kreislauf-Training im 3/4 Takt - 

mit PILATES. Ein optimaler gelenkschonender „Kalorienkiller“ 

trifft auf die Haltungs- und Kräftigungsschulung im Pilates. 
  

Wann und wo: 
montags ab dem 20.02.2017 

15 x 60 Minuten   

von 18.15 bis 19.15 Uhr 

im Spiegelsaal 

des TV Wolfenweiler-Schallstadt, Mooswaldstraße 15   

Kursgebühr: 
EUR 32,00 für Mitglieder 

EUR 72,00 für Nichtmitglieder 

  

  

Mach mit, bleib fit!   

Bewegung mit Musik als hervorragendes Ganzkörpertraining 

zur Verbesserung der Muskelkraft, der allgemeinen Ausdauer, 

Flexibilität und Koordination. 

Dehnung und Entspannung runden die Kursstunde ab. 
 

Wann und wo:  
dienstags ab dem 14.02.2017 

18  x 75 Minuten  

von 8:30 bis 9.45 Uhr  

in der Turnhalle Schallstadt, Mooswaldstraße 15   

Kursgebühr: 
EUR  48,00 für Mitglieder 

EUR 108,00 für Nichtmitglieder 

  

* * * * * 

  

Infos und Anmeldung für die genannten Kurse bei:  
Christiane Schmid, 

07664-600866 oder 

per Email an kurse@tv-wolfenweiler-schallstadt.de   

www.tv-wolfenweiler-schallstadt.de  

 

 

Ordentliche Mitgliederversammlung des 
Turnvereins Wolfenweiler-Schallstadt am 
03.03.2017   

Am Freitag, 03. März findet um 20:00 Uhr die Ordentliche 
Mitgliederversammlung des Turnvereins in der Turnhalle 

des Turnvereins statt. 

  

Hierzu laden wir unsere Mitglieder sowie alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. 

  

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden

3. Berichte aus den Arbeitsbereichen

 a. Mitgliederbereich

 b. Sportbereich

 c. Wirtschaftsbereich

4. Bericht des Kassenführers

5. Bericht der Kassenprüfung

6. Entlastung der Vorstandschaft

7. Beschlussfassung über Anträge

8. Neuwahlen

9. Ehrungen

10. Vorschau 2017

11. Verschiedenes 

  

Anträge an die Mitgliederversammlung müssen bisspä-
testens Freitag, den 24.02.2017schriftlich beim    
 1. Vorsitzenden 

 Günter Rupp 

 Hinterm Ziel 3 

 79227 Schallstadt  

 E-Mail: s-g.rupp@t-online.de   

eingereicht werden.    

 

 

SONSTIGES

Stellenausschreibung Gemeinde Ihringen   

Die Gemeinde Ihringen sucht zum nächstmöglichen Zeit-

punkt, zunächst befristet bis  31. Januar 2018, einen Sozial-
arbeiter (m/w) / Sozialpädagogen (m/w) mit einem Depu-

tat von 19,5 Wochenstunden für die  Integrationsarbeit von 
Flüchtlingen ins Gemeinwesen. 
  

Ihre Aufgaben:
�� Individuelle Beratung und Begleitung von Flüchtlingen 

im Integrationsprozess ins Gemeinwesen und in die Be-

rufswelt

�� Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

�� Sozialraumbezogene Netzwerk- und Öffentlichkeitsar-

beit 
  

Wir bieten eine interessante, verantwortungsvolle und ab-

wechslungsreiche Tätigkeit. Das Arbeitsverhältnis und die 

Vergütung richten sich nach dem TVöD SuE. 

  

Sind Sie interessiert? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens Montag, 
20.02.2017  an das Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstr. 

42, 79241 Ihringen. Für weitere Informationen steht Ihnen 

Hauptamtsleiter Meier, Tel. 07668/7108-22, 

E-Mail: meier.andreas@ihringen.de, zur Verfügung.  

 

 

Staufener Tafel e.V. 

Unsere Geschäftsstelle: 

Bahnhofstraße 4b, 79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633- 923 15 

61, E-Mail: staufener-tafel@online.de, 

Homepage: http://www.staufener-tafel.de 

Unser Leitmotiv: 

Nicht alle Menschen haben ihr Täglich Brot - und dennoch 

gibt es Lebensmittel im Überfluss. Die Staufener Tafel setzt 

sich für einen Ausgleich ein. Das Ziel der Tafel ist es, qualitativ 

einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht 

mehr verwendet werden, aber nach den gesetzlichen Bestim-
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mungen noch verwertbar sind, an Bedürftige zu verteilen. 

In den TAFEL – Verkaufsstellen dürfen alle bedürftigen Perso-

nen, wie z. B. „Empfänger von Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes“ einkaufen. Bei Fragen, ob eine Berech-

tigung vorliegt, wenden Sie sich bitte während der Büroöff-

nungszeiten an uns. Wir beraten Sie gerne. 

Die von uns eingesammelten Lebensmittel- und Kleiderspen-

den werden gegen einen geringen Betrag abgegeben. 

Unsere Öffnungszeiten: 

Bad Krozingen, Bahnhofstraße 4b: 
Büro: Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 

Laden: Montag bis Freitag von 15:00 bis 16:00 

 Samstag von 11:00 bis 12:00 

Kleiderkammer: Montag bis Freitag von 14:30 bis 16:00 

 Samstag von 10:00 bis 12:00 

Kleiderspenden- Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00

abgabe: sowie 13:00 bis 16:00 

 Samstag von 08:00 bis 12:00 

Breisach, Elsässer Allee 3: 
Laden: Montag und Donnerstag 

 von 14:30 bis 15:30 

Kleiderkammer: Montag und Donnerstag 

 von 14:30 bis 16:00 

Staufen, Kapuzinerhof: 
Laden: Mittwoch und Freitag von 15:00 bis 15:30 

Wir freuen uns auf Sie und helfen Ihnen gern. 

  

 

Kleinkunstbühne SCHLOSS RIMSINGEN 

STEFAN WAGHUBINGER 

„Außergewöhnliche Belastungen“ 

Freitag, 24.03.2017, 20 Uhr 

  

Veranstaltungsbeginn: 20:00 Uhr  Einlass: 19:00 Uhr 

Bundesstrasse 44, Eingang Christophorusweg 4, 

79206 Breisach, www.hosp.de 

kleinkunstbuehne-schlossrimsingen@hosp.de, 07664.3135 

Vorverkauf mit Gebühr : alle BZ-Verkaufsstellen, 

www.reservix.de, Breisach-Touristik  

  

Wolfgang Gerbig Trio  
Wie ein neues Lied in Trouba Dur 

Mit seinem aktuellen, bunten Programm „Wie ein neues Lied 

in Trouba Dur“ präsentiert der badische Singer-/Songwriter 

Lieder über seine Heimat, politische Lieder und Lieder über 

sich selbst. Das abwechslungsreiche Potpourri aus bekannten 

und neuen Songs garantiert nicht nur auf der musikalischen, 

sondern auch auf der inhaltlichen Seite ein äußerst unterhalt-

sames Konzert. 

  

Melodiös – kritisch – hörenswert!   
Donnerstag, 16.02.2017 im bolando Dorfgasthaus in Boll-
schweil, um 20:00 Uhr 

  

Eintrittspreise:  
Abendkasse: 14 EUR - ermäßigt 12 EUR 

Vorverkauf: 11 EUR - ermäßigt 9 EUR 

  

Der ermäßigte Preis gilt für Schüler, Azubis und Studenten. 

Der Vorverkauf beginnt jeweils am Abend der vorherigen Ver-

anstaltung.   

bolando Dorfgasthaus, Leimbachweg 1, 79283 Bollschweil 

Reservierung: www.bolando.de/kulturverein 

  

 

Schwarzwaldverein,  
Ortsgruppe Freiburg-Hohbühl   

19. Febr. „Schneewanderung zum Feldberg“, Not- 

(Sonntag) schrei(1019m)-Stübenwasen(1358m)-Pano- 

 ramaweg zum Feldbergerhof (1330m), Treff: 

 9 Uhr, Hbf, Zug Seebrugg, Auf-/Abstieg: 350 

 m/480m, Gehzeit: 4Std/11km, mittel, Einkehr: 

 ja, Rucksackverpflegung: ja, Wanderweg ist 

 gebahnt, Stöcke empfohlen, Führung: Gerda 

 Just, Tel. 07633/16971 

  

21. Febr. „Gesundheitswanderung“, für alle Alters-  

(Dienstag) gruppen mit ausgewählten Übungen die fit    

 machen. Gehzeit: 1,5-2Std, Kosten: Nicht-  

 mitglieder 3 €, Treff: 14,00 Uhr, Stadtgarten    

 Freiburg, Konzertmuschel, Führung: Walter    

 Sittig, Tel. 01733292710, e-mail: waltersittig  

 @aol.com   

  

Gäste sind herzlich willkommen  


